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Amtsgericht Tostedt 

Merkblatt zur Erstanmeldung von Vereinen 
 
Sie wollen einen Verein gründen? Zur Erleichterung der Gründung beachten Sie bitte die 
folgenden Punkte: 
 
1. Satzungsinhalt 
 
a) Name des Vereins (mit e.V.-Zusatz) 
b) Sitz des Vereins (nur der Ort) 
c) Zweck des Vereins 
d) Aussage, dass der Verein in das Vereinsregister eingetragen werden soll 
e) Regelungen über den Eintritt/Austritt der Mitglieder 
f) Bestehen einer Beitragspflicht der Mitglieder (jedoch keine zahlenmäßige Angabe der Höhe) 
g) Organe des Vereins 
h) Bildung des Vorstandes nebst Angaben über dessen Vertretungsmacht und Amtsdauer; die 
Anzahl der Vorstandsmitglieder und wie diese gewählt werden sollen 
i) Voraussetzung für die Einberufung der Mitgliederversammlung 
j) Form und Frist der Einberufung (empfehlenswert: schriftliche Form) 
k) Form der Beschlüsse (Protokollform, unterschrieben) 
m) Regelungen, wie der Verein aufgelöst wird, und was mit dem Vereinsvermögen zu 
geschehen hat 
 
Die Satzung muss von mindestens 7 Mitgliedern (Gründungsmitgliedern) unterschrieben und mit 
dem Datum der Errichtung versehen sein. 
 
2. Gründungsprotokoll 
 
Über die Gründung des Vereins ist ein Protokoll zu errichten. Dieses hat zweckmäßigerweise zu 
enthalten: 
 
a) Ort und Datum 
b) Anwesenheitsliste (als Anlage beigefügt) 
c) Name des Versammlungsleiters 
d) Verlauf der Gründung 
e) gefasste Beschlüsse 
f) Angaben über Beratung und Annahme der Satzung  
g) Wahl der Vorstandsmitglieder (unter Angabe der Stimmenanteile) 
h) Vorname, Name, Geburtsdatum und Anschrift der in den Vorstand gewählten Mitglieder 
i) Annahme des Amtes durch die Gewählten 
 
3. Anmeldung  
 
Die Anmeldung hat schriftlich durch den Vorstand zu erfolgen. Die Unterschriften sind notariell 
zu beglaubigen. Als Anlagen sind beizufügen: 
Abschriften der Satzung und des Gründungsprotokolls  
 
Weitere Auskünfte erhalten Sie bei Rechtsanwälten und Notaren Ihres Vertrauens. Es ist 
zweckmäßig, wenn Sie den Entwurf der Satzung zur Vorprüfung dem zuständigen Finanzamt 
übersenden, sofern Sie die Anerkennung der Gemeinnützigkeit des Vereins anstreben. 


